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Einleitung

An letzter Stelle des Bürgerlichen Gesetzbuchs befinden sich in den §§ 2371–
2385 BGB Regelungen zum Institut des Erbschaftskaufs. Aufgrund dieser Stellung
und weil die Regelungen während des gesamten rechtswissenschaftlichen Studiums
nahezu unbeachtet bleiben, könnte man ihnen die Praxisrelevanz absprechen wollen.
Allerdings beschäftigt sich die höchstrichterliche Judikatur fortwährend mit der
Thematik des Erbschaftskaufs. Ein Erbschaftskauf im herkömmlichen Sinn, sprich
der Verkauf seitens des Alleinerben, ist zwar selten zu verzeichnen.1 Dementspre-
chend werden im Rahmen höchstrichterlicher Rechtsprechung derartige Veräuße-
rungen allenfalls am Rande behandelt.2 Urteile, in denen sie den Hauptgegenstand
darstellen, liegen nicht vor.3 Von höherer Relevanz sind hingegen Konstellationen,
welche die Veräußerung einer Vor- oder Nacherbschaft betreffen.4 Den Hauptan-
wendungsfall bilden jedoch sowohl Erbteilsveräußerungen, als auch Fälle der
Normerstreckung mittels Analogien oder durch Anwendung des § 2385 BGB.5 In
diesem Zusammenhang ergehen vielzählige höchstrichterliche Urteile.6 Gleicher-
maßen häufig kommt es zu Urteilen, die die Form des Erbschaftkaufs oder das
Vorkaufsrecht der Miterben zum Inhalt haben.7 Nicht zuletzt ist die Thematik in der
Notariatspraxis von hoher Relevanz. Dies belegen zahlreiche Artikel, die Hinweise
zur Verfahrensweise und zu Sicherungsmöglichkeiten anlässlich eines Erbschafts-
kaufs behandeln.8

1 Statt aller Lange, Erbrecht, § 51 Rn. 7.
2 Vgl. beispielsweise BGHZ 146, 298–310.
3 So auch Giebel, Erbschaftskauf, S. 25.
4 Statt aller Musielak, in: Säcker/Rixecker/Oetker/Limperg, MüKo BGB, Vorbem.

§§ 2371–2385 Rn. 15; derartige Konstellationen liegen auch BGHZ 7, 268–274; NJW 1956,
513–514; NJW 1968, 2051–2052 zugrunde.

5 Statt aller Olsenhausen, in: Staudinger, Kommentar zum BGB, Einleitung zu §§ 2371–
2385 Rn. 10.

6 So instruktiv zu Erbteilskauf vgl. BGHZ 25, 174–183; ZEV 2013, 84; NJW-RR 2000,
908–909; ZEV 2001, 116–117; zur Vertragsauslegung i.R. e. Erbteilskaufes NJW-RR 2013,
494–496; zur Anwendung über § 2385 vgl. ZOV 2013, 159–161.

7 Lesenswert insb. bzgl. dem Vorkaufsrecht NJW 1975, 445 f.; bzgl. der Form NJW 1967,
1128–1131.

8 Vgl. Haegele, BWNotZ 1971, 129–137, BWNotZ 1972, 1–6; Krause, ZFE, 2008, 459–
463, ErbR, 2007, 2–11; Mauch, BWNotZ 1993, 134–145; Mayer, ZEV 1997, 105–107;
Neusser, MittRhNotK 1979, 143–151; Pöting, MittBayNot 2007, 376–381; Zarnekow,
MittRHNotK 1969, 620–640.



Die Haftung des Erbschaftserwerbers im Außenverhältnis gegenüber den
Nachlassgläubigern ist zwingend in §§ 2382, 2383 BGB normiert. Diese Haf-
tungserstreckung erfolgt gemäß § 2382 BGB über einen mit Kaufvertragsschluss
eintretenden gesetzlichen Schuldbeitritt des Käufers zur fortbestehenden Haftung
des Veräußerers nach § 1967 BGB. Nach § 2383 BGB wirkt die zum Zeitpunkt des
Schuldbeitritts bestehendeHaftungslage desVerkäufers ihremUmfang nach auch für
und gegen den Käufer. Die Erwerberhaftung ist jedoch regelmäßig durch das Ver-
halten des Verkäufers determiniert, sodass der Käufer unbeschränkt, das heißt mit
seinem gesamten Vermögen, haftet. Nur wenn ausnahmsweise keine solche Deter-
minationswirkung eintritt, hat der Erwerber die Möglichkeit, seine Haftung mittels
der erbrechtlichen Haftungsbeschränkungsmittel auf das hinzuerworbene Nach-
lassvermögen zu beschränken. Die Verknüpfung der Haftungslagen kann für den
Erbschaftserwerber gravierende Folgen haben. Er verliert im Fall der unbe-
schränkten Verkäuferhaftung bei Vertragsschluss nicht nur die erworbene Erbschaft
und das entrichtete Entgelt, sondern haftet den Nachlassgläubigern mit seinem ge-
samten Vermögen für die Nachlassverbindlichkeiten. Als Ausgleich erhält der Er-
werber lediglich einen Regressanspruch im Innenverhältnis zum Verkäufer, welcher
allerdings selbstredend an dessen Liquidität geknüpft ist.

Ohne Anwendung der erbschaftskaufrechtlichen Haftungsnormen ergäbe sich
allerdings eine vollkommen andere Haftungslage des Erwerbers. Es wäre allge-
meines Kaufrecht anzuwenden, wonach der Erwerber den Nachlassgläubigern im
Regelfall nicht haften würde. Somit bliebe den Nachlassgläubigern einzig die
Möglichkeit, den Veräußerer haftungsrechtlich in Anspruch zu nehmen.

Die so mittels der §§ 2382, 2383 BGB statuierte Abweichung von allgemeinen
kaufrechtlichen Grundsätzen ist buchstäblich so alt wie das Bürgerliche Gesetzbuch
selbst. Das Institut des Erbschaftskaufs und damit einhergehend die Normen der
§§ 2382, 2383 BGB wurden bereits vom ursprünglichen Gesetzgeber geschaffen.9

Im Lauf der Zeit ergingen einige Gesetzesreformen, die sich aber nur am Rande auf
das Institut des Erbschaftskaufs auswirkten. Die §§ 2371–2385 BGB erfuhren keine
wesentlichen Veränderungen, sodass sie nahezu unverändert in ihrer ursprünglichen
Fassung fortgelten. Somit wurde das Erbschaftskaufrecht mit seinen wesentlichen
Grundgedanken vom ursprünglichen Gesetzgeber geschaffen.10 Es fragt sich jedoch,
aus welchemGrund der ursprünglicheGesetzgeber die Verhaftung des Erwerbers bei
einem Erbschaftsverkauf abweichend vom allgemeinen Kaufrecht geregelt hat. Dies
scheint insbesondere deshalb problematisch zu sein, da der Erwerber anlässlich eines
Erbschaftskaufs keineswegs in die Erbenstellung des Veräußerers einrückt. Vielmehr
bildet nach einhelliger Auffassung lediglich die Erbschaft den Kaufgegenstand –
nicht jedoch das Erbrecht selbst.

Darüber hinaus ist zu fragen, ob diesen Erwägungen des Gesetzgebers nicht im
Laufe der Zeit die Legitimationsgrundlage entzogen wurde? Zu dieser Frage äußert

9 Vgl. unter 3. Teil, B. II.
10 Vgl. unter 4. Teil, A.
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sich in jüngerer Zeit einzig Giebel in seiner 2010 veröffentlichten Dissertation. Der
Autor ist der Ansicht, mit Abschaffung des § 419 BGB hätten auch die Haftungs-
regelungen der §§ 2382, 2383 ihre Rechtfertigung verloren. Er plädiert deshalb für
eine Abschaffung der Regelungen.11 Doch sind die Gründe, die die Aufhebung des
§ 419 BGB bedingten, einfach auf das Institut des Erbschaftskaufs übertragbar?
Weitere Stellungnahmen zu dieser Problematik liegen nicht vor, obwohl sich zahl-
reiche Studien mit dem Themenbereich Erbschaftskauf beschäftigten.

Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts erschienen noch zahlreiche Dissertationen zu
dieser Thematik.12 Zudem entbehrte es nicht an Kommentarliteratur.13 Diese Ar-
beiten bildeten regelmäßig sowohl die Entstehungsgeschichte als auch den Inhalt der
Normen ab. Allerdings waren sie zumeist rein deskriptiver Natur, so dass eine kri-
tische Würdigung der Normen unterblieb. Überdies erschien eine Fülle an Auf-
satzliteratur. Diese handelte inhaltlich hauptsächlich die Auslegung eines Erb-
schaftskaufvertrages,14 dessen Formbedürfnis,15 die zugrunde liegende Gefahrtra-
gung16 und die damit einhergehenden Vorkaufsrechte17 ab. Darüber hinaus bot sie
notarielle Hilfestellungen zur Verfahrensweise und Sicherungsmöglichkeiten in
Bezug auf einen Erbschaftskauf.18 Allerdings erfolgte ebenfalls bei diesen Ab-
handlungen eine rein deskriptive Darstellung der Rechtslage ohne kritische Wür-
digung. Eine solche findet sich allein im Zuge der Arbeiten der Akademie für
Deutsches Recht zur Zeit des Nationalsozialismus 1933–1945. Deren Mitglieder
plädierten anlässlich einer kritischen Überprüfung des Erbschaftskaufinstituts und
seiner Regelungen erstmalig für eine Abänderung des Haftungssystems. Zu einer

11 Vgl. unter 4. Teil, A. I.
12 So erschien u.a.Bartelmann, Haftung imFalle des Verkaufs;Blasse, PflichtenVerkäufer;

Bolliger, Erbschaftsveräußerung; Brocker, Begriff der Erbschaft; Deckart, Erbschaftskauf;
Graetz, Erbschaftskauf;Hamburger, Verpflichtungen Erbschaftskauf;Hantke, Erbschaftskauf;
Keller, Formproblematik; Koschel, Rechtsverhältnis Parteien Erbschaftskauf; Levy, Erb-
schaftskauf; Meyer, Rechtsstellung des Erbteilerwerbers; Pfeiffer, Herausgabepflicht Erb-
schaftsverkäufer; Preuss, Erbschaftskauf; Rink, Erbteilskauf; Schindelka, Gewährleistungs-
pflicht Erbschaftskauf; Steffens, Erbschaftskauf; Spiess, Erbschaftskauf; Weckmann, Erb-
schaftskauf;Wertheimer, Erbschaftskauf; Zilkens, Erbschaftskauf; Zilligus, Besonderheiten der
Gewährleistungspflicht.

Oft auch i.R.v. Abhandlungen, die Erbgemeinschaft beinhaltend abgehandelt vgl. Binder,
Rechtsstellung des Erben II.; Fitting, Natur der Anteile der Miterben; Kreß, Erbengemein-
schaft; Petzold, Teilauseinandersetzung Miterbengemeinschaft; Wichmann, Rechtsverhältnis
Miterben.

13 Statt aller Greiff, in: Planck, BGB, §§ 2371–2385.
14 Vgl. Anm. Cieslar, DNotZ 1987, 109–115; Eugen, Archiv für Bürgerliches Recht 1913,

298–313.
15 SoDamrau, ZEV 1996, 361–369;Habscheid, FamRZ 1968, 13–15;Hohloch, JuS 1998,

760 f.; Keller, ZEV 1998, 281–285; Rötelmann, NJW 1951, 198 f.; Schlüter, JuS 1969, 10–16.
16 Siehe Pallasch, JA 1994, 504–510; Weimar, MDR 1982, 634 f.
17 Vgl. Haegele, BWNotZ 1971, 129–137, BWNotZ 1972, 1–6.
18 Vgl. dazu bereits Fn. 8.
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